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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

«Sichere Renten dank umfassend kompetenter Verwaltung der
Pensionskassengelder» plante die SGK-NR mit einer Motion, die sie im Februar 2021
einreichte. Diese kompetente Verwaltung wollte sie durch eine Änderung des BVV 2
erreichen. So sollte der Bundesrat durch statutarische Anforderungen für mehr
Anlagekompetenz in den Stiftungsräten sorgen, den Grundsatz der Risikoverteilung um
ein umfassendes Risikomanagement ergänzen und die Kategorienbegrenzung in der
Anlagebewirtschaftung aufheben. Damit wollte die Kommission insbesondere der
unterschiedlichen Zusammensetzung der Versicherten der verschiedenen
Pensionskassen Rechnung tragen. Diese sorge dafür, dass die verschiedenen Kassen
über unterschiedliche Risiken verfügen, weshalb fixe Anlagelimiten nicht sinnvoll seien.
Folglich sollten die Anlagelimiten aufgehoben werden und das dadurch erhöhte Risiko
im Gegenzug durch ein verbessertes Risikomanagement und mehr Anlagekompetenz
minimiert werden. 
Der Bundesrat konnte der Motion nicht viel abgewinnen: Es stehe ihm nicht zu, erhöhte
Anforderungen an Stiftungsräte zu stellen, die Motion widerspreche zudem unter
anderem dem Prinzip der paritätischen Zusammensetzung des Stiftungsrats.
Gleichzeitig teile er aber auch die Einschätzung nicht, dass durch eine Aufhebung der
Anlagelimiten mehr Rendite erzielt werden könne. Erstens erfüllten die Limiten «eine
subsidiäre Funktion» beim Vorsichtsprinzip, das in der beruflichen Vorsorge herrsche
(Prudent Investor); verschiedene andere in der Verordnung geregelte Massnahmen
würden dieses ebenfalls garantieren. Dieses hindere die Vorsorgeeinrichtungen aber
nicht an einer risikogerechten Vermögensverwaltung. Zudem wies er darauf hin, dass
die Erzielung einer «systematischen Überrendite gegenüber dem Markt»
unwahrscheinlich sei. Allgemein gingen höhere Renditen mit einem höheren Risiko
einher – ein solches könnten die Vorsorgeeinrichtungen jedoch nicht eingehen. Somit
habe sich das bisherige Vorgehen bewährt, betonte der Bundesrat. 
In der Nationalratsdebatte  in der Sommersession 2021 verwies Kommissionssprecher
Silberschmidt (fdp, ZH) auf die grossen Renditeunterschiede zwischen den
Pensionskassen, wie eine Swisscanto-Studie gezeigt habe. 30 bis 40 Prozent der
Vermögensunterschiede beruhten zudem auf Unterschieden im Anlagewissen. Diese
Renditeunterschiede seien auch im Umwandlungssatz der Pensionskassen ersichtlich.
Minderheitensprecherin Gysi (sp, SG) fasste ihre Kritik an der Motion in einem neuen
Titel für diese zusammen: «Mehr Risiko im BVG – gefährdete Renten wegen Risikopoker
der Stiftungsräte». Gysi wehrte sich dagegen, dass die Risiken im Vergleich zu heute
ausgebaut würden, zumal es um die Altersvorsorge von Personen gehe, die selbst nicht
bestimmen könnten, bei welchen Pensionskassen sie sich versichern lassen. Zudem
brauche es im Sttiftungsrat zwar durchaus Anlagekompetenz, aber eben auch andere
Kompetenzen. Die Mehrheit des Nationalrats zeigte sich weder von der Argumentation
des Bundesrates noch von der Minderheit überzeugt und nahm den Vorstoss mit 123 zu
65 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. Dabei zeigten sich die Stimmenden deutlich nach
politischen Lagern getrennt: Einzig Mitglieder der SP- und der Grünen-Fraktion lehnten
die Motion ab, die Enthaltung stammte aus der Mitte-Fraktion. 1

MOTION
DATUM: 16.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

1) AB NR, 2021, S. 1395 ff.
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